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 Recht 
Grenzüberschreitender Einsatz von Arbeitnehmern 
innerhalb der EU 
 
Die Mobilität von Arbeitnehmern ist ein Thema, zu 
dem Sie uns sehr häufig kontaktieren. Am häufigs-
ten handelt es sich um grenzüberschreitenden Ein-
satz von Arbeitnehmern innerhalb derselben Un-
ternehmensgruppe, wobei der Zweck dieses Ein-
satzes unterschiedlich ist. In einigen Fällen geht es 
um die Unterweisung von Arbeitnehmern, in ande-
ren Fällen um die vorübergehende Aushilfe bei ei-
nem plötzlichen Mangel an eigenen Arbeitskräften 
oder um die Erbringung von Dienstleistungen, die 
das Unternehmen nicht selbst erbringen kann. 

In diesem Artikel konzentrieren wir uns 
auf die Entsendung von Arbeitnehmern nach dem 
slowakischen Arbeitsgesetzbuch, deren einzelne 
Arten und Abweichungen zwischen ihnen sowie 
die Unterscheidung zwischen Entsendung und Ge-
schäftsreise. Eine Folge der Unterscheidung zwi-
schen diesen einzelnen Arten des grenzüber-
schreitenden Einsatzes von Arbeitnehmern, die wir 
hervorheben möchten, ist die Verwendung ent-
sprechender Dokumentation und vor allem die un-
terschiedliche Vergütung der Arbeitnehmer. Denn 
eine fehlerhafte Anwendung des Arbeitsgesetzbu-
ches kann zu einer unkorrekten Entlohnung der Ar-
beitnehmer führen, was sowohl privatrechtliche 
Folgen in Form von Ansprüchen der Arbeitnehmer 
als auch öffentlich–rechtliche Folgen in Form von 
Ansprüchen der Institutionen im Bereich der Sozi-
alversicherung, der Krankenversicherung oder der 
Besteuerung haben kann. Insbesondere bei lang-
fristigem Einsatz von Arbeitnehmern können diese 
Folgen erheblichen wirtschaftlichen Ausmaß er-
langen. 

In diesem Zusammenhang findet bei 
der Entsendung von Arbeitnehmern in das Gebiet 
der Slowakischen Republik das slowakische Ar-
beitsgesetzbuch Anwendung. Da es sich jedoch 
um eine umgesetzte europäische Rechtsvorschrift 
handelt, die in allen EU–Ländern mehr oder weni-
ger ähnlich angewendet wird, kann der Inhalt die-
ses Artikels auch als Leitfaden für die Entsendung 
von Arbeitnehmern aus der Slowakei in ein ande-
res EU–Land dienen. 

Das slowakische Arbeitsgesetzbuch 
unterscheidet im Rahmen der Entsendung von Ar-
beitnehmern zwischen einer grenzüberschreiten-
den  
1. Entsendung unter der Leitung und Verantwor-

tung des entsendenden Arbeitgebers auf der 
Grundlage eines Vertrags zwischen dem 

entsendenden Arbeitgeber als dem grenzüber-
schreitenden Dienstleistungserbringer und dem 
Empfänger dieser Dienstleistung, wenn zwi-
schen dem entsendenden Arbeitgeber und dem 
Arbeitnehmer während der Dauer der Entsen-
dung ein Arbeitsverhältnis besteht,  

2. Entsendung zwischen einer herrschenden Per-
son und einer beherrschten Person oder zwi-
schen beherrschten Personen, wenn zwischen 
dem entsendenden Arbeitgeber und dem Arbeit-
nehmer während der Dauer der Entsendung ein 
Arbeitsverhältnis besteht, oder  

3. vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung 
zum aufnehmenden Arbeitgeber (Entleiher), 
wenn zwischen dem entsendenden Arbeitgeber 
(Verleiher) und dem Arbeitnehmer während der 
Dauer der Entsendung ein Arbeitsverhältnis be-
steht. 

Es ist jedoch nicht die rechtliche Beur-
teilung des grenzüberschreitenden Einsatzes, mit 
der man sich bei solchen Projekten meist im ersten 
Schritt befasst. Eine der häufigsten ersten Fragen, 
mit denen wir konfrontiert werden, betrifft die 
steuerlichen Auswirkungen eines solchen Pro-
jekts, wobei die rechtliche Beurteilung trotz Emp-
fehlungen nicht im Vordergrund steht. Aus unserer 
Sicht geht es jedoch in erster Linie um die rechtli-
che Beurteilung des Projekts und die anschlie-
ßende Beurteilung in gegenseitigen steuerlichen 
Zusammenhängen. Wir stellen häufig fest, dass die 
Klärung steuerlicher Fragen nicht unbedingt zu ei-
ner korrekten Anwendung des Arbeitsgesetzbuchs 
führt. Nicht selten kehren wir nach der anfängli-
chen Beurteilung der steuerlichen Fragen auf 
Wunsch des Mandanten zur rechtlichen Beurtei-
lung der grenzüberschreitenden Tätigkeit der Ar-
beitnehmer zurück, was letztlich zu unterschiedli-
chen steuerlichen Konsequenzen und damit ver-
bundenen Mehrkosten führen kann. 

Es gibt mehrere Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Arten von Entsendungen, in 
diesem Artikel möchten wir jedoch auf die wich-
tigsten eingehen, d. h. diejenigen, die zuerst defi-
niert werden müssen. 

Der grundlegende Unterschied zwi-
schen den einzelnen Arten der Entsendung ist das 
Weisungsrecht, dem die Arbeitnehmer bei der Ent-
sendung unterliegen. Wenn dieses Weisungsrecht 
vom entsendenden Arbeitgeber auf die aufneh-
mende Gesellschaft übergeht, handelt es sich um 
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eine vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung 
(siehe Buchstabe c) oben). Diese Arbeitnehmer fal-
len unter die Zuständigkeit der aufnehmenden Ge-
sellschaft, die ihre Arbeit leitet. 

Geht das Weisungsrecht nicht auf die 
aufnehmende Gesellschaft über, sondern verbleibt 
bei dem Arbeitgeber, der die Arbeitnehmer entsen-
det, handelt es sich um eine Entsendung im enge-
ren Sinne (siehe Buchstabe a) oben). 

Die Unterscheidung zwischen diesen 
Formen des grenzüberschreitenden Personalein-
satzes stellt daher kein wesentliches Problem dar. 
Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn es sich um 
zwei verschiedene Subjekte handelt, d.h. wenn die 
entsendende und die aufnehmende Gesellschaft 
nicht zur selben Unternehmensgruppe gehören. 

Handelt es sich jedoch um einen grenz-
überschreitenden Einsatz in einem Konzern, bietet 
sich die unter Buchst. b) angeführte Möglichkeit 
an, die auch als „Konzernentsendung“ bekannt ist. 
Ein und dasselbe Projekt kann sowohl Merkmale 
der Entsendung als auch der grenzüberschreiten-
den Erbringung von Dienstleistungen aufweisen, 
und die Unterscheidung zwischen den einzelnen 
Arten der Entsendung ist nicht mehr ganz klar. 
Eine Unterscheidung ist jedoch gerade wegen der 
unterschiedlichen Vergütung der Arbeitnehmer, 
der unterschiedlichen Dokumentation und aus 
steuerlichen Gründen notwendig. Aus rechtlicher 
Sicht ist in dieser Situation vor allem der Zweck der 
konkreten grenzüberschreitenden Entsendung zu 
berücksichtigen. 

Die grenzüberschreitende Entsendung 
von Arbeitnehmern ist außerdem von einer Ge-
schäftsreise zu unterscheiden. Bei einer Ge-
schäftsreise handelt es sich nicht um die Erbrin-
gung einer Dienstleistung, sondern um die Arbeit 
für den Arbeitgeber, der den Arbeitnehmer auf die 
Geschäftsreise entsendet hat, und der Arbeitneh-
mer verrichtet somit die Arbeit im Rahmen seines 
Arbeitsvertrags und zum Nutzen seines Arbeitge-
bers. Dies ist am häufigsten bei Schulungen, Ge-
schäftsbesprechungen usw. der Fall. In der Praxis 
ist der Begriff der Unterweisung auch dann anzu-
treffen, wenn Mitarbeiter einer Gesellschaft in ei-
ner anderen Gesellschaft, z. B. einer Schwesterge-
sellschaft, praktische Erfahrungen sammeln (Ein-
führung neuer Technologien usw.). In diesem Zu-
sammenhang handelt es sich jedoch im Sinne der 
slowakischen Gesetzgebung und der Auffassung 
der staatlichen Behörden nicht um eine Ge-
schäftsreise, sondern um eine grenzüberschrei-
tende Entsendung von Arbeitnehmern, z.B. wenn 
die Arbeitnehmer direkt in den Produktionspro-
zess einbezogen sind. 

Allerdings muss jeder Einzelfall indivi-
duell betrachtet werden.  

Eine unsachgemäße Anwendung der 
einzelnen Formen des grenzüberschreitenden Ein-
satzes von Arbeitnehmern kann nicht nur ein Buß-
geld, sondern vor allem zusätzliche Zahlungen in 
Form von Sozial - und Krankenversicherungsbeiträ-
gen, Steuern sowie Löhnen der Arbeitnehmer zur 
Folge haben. 

Abschließend möchten wir auf den Be-
griff der Entsendung selbst eingehen, der in der 
Öffentlichkeit häufig Fragen aufwirft und zu Miss-
verständnissen führt. Er wird sehr häufig in unter-
schiedlichen Zusammenhängen verwendet. Zu-
nächst ist es der grenzüberschreitende Einsatz von 
Arbeitnehmern selbst, unabhängig davon, ob es 
sich um eine Entsendung im Rahmen der Erbrin-
gung von Dienstleistungen oder um eine Entsen-
dung im Rahmen einer vorübergehenden Überlas-
sung ggf. eine Konzernentsendung handelt. Im Ge-
setz wird auch der Begriff der Entsendung auf eine 
Geschäftsreise verwendet. Nicht zuletzt ist es 
auch die Entsendung im Rahmen des Sozialversi-
cherungsrechts und der Ausstellung von A1–Be-
scheinigungen. Jede dieser Entsendungen ist je-
doch unterschiedlich und darf nicht verwechselt 
werden. 
 

Kontakt für weitere Informationen 

 

Zuzana Bzdúšková 
Senior Associate 
Rechtsanwältin (Slowakei) 
T +421 2 5720 0400 
zuzana.bzduskova@roedl.com 
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 Recht 

Investieren auf Mallorca 
 
Auf Mallorca ist derzeit Nebensaison. Dies ist die 
ideale Zeit, um Immobilien langfristig zu mieten 
oder sogar zu kaufen. Zu dieser Zeit sind die Miet-
preise aufgrund der geringeren Nachfrage niedri-
ger und auch der Kaufpreis ist in den Wintermona-
ten aus Sicht des Käufers besser verhandelbar. 

Was ist bei der Miete zu beachten? 

Es gibt zwei große Portale, auf denen spanische 
Immobilien zur Miete oder zum Kauf am besten zu 
finden sind, da alle Immobilienmakler auf diesen 
Portalen inserieren – www.idealista.com und 
www.fotocasa.es. Sobald Sie sich für eine Immobi-
lie entschieden haben, nehmen Sie Kontakt mit 
dem Makler auf und vereinbaren einen Besichti-
gungstermin. Sie sollten damit rechnen, dass der 
Immobilienmakler Ihnen als Ausländer viele per-
sönliche Fragen stellen wird, bevor Sie die Immo-
bilie überhaupt besichtigen können. 

Nicht nur, dass er wissen möchte, wie 
viele Personen in der Immobilie leben werden und 
ob Sie Haustiere haben, er wird auch wissen wol-
len, ob Sie solvent sind, d. h. welche Art von Arbeit 
Sie ausüben, wo und für wie viel Geld. Sofern Ihr 
Einkommen nicht aus Spanien stammt, rechnen 
Sie damit, dass die meisten Vermieter den Mietzins 
für den gesamten Mietzeitraum im Voraus verlan-
gen werden, sogar wenn es sich um einen Jah-
resmietzins handelt. Außerdem müssen Sie zur 
Miete eine Kaution hinzurechnen, die im Durch-
schnitt zwei Monatsmieten beträgt. Die Kaution 
wird natürlich zurückerstattet, aber nach den örtli-
chen Gesetzen kann sie der Vermieter im Falle ei-
ner vorzeitigen Beendigung des Mietverhältnisses 
zur Zahlung der Miete verwenden. Hinzu kommt 
noch die Maklergebühr, die ebenfalls etwa der 
Höhe einer Monatsmiete entspricht. Im Bereich 
der Gewerbemiete ist es Sache der Parteien zu ver-
einbaren, wer diese Gebühr zahlt, aber die meisten 
Immobilienmakler werden Sie davon überzeugen, 
dass sie bei Mietverhältnissen von weniger als 12 
Monaten vom Mieter zu zahlen ist. Im Falle der 
Wohnraummiete ist die Maklergebühr eigentlich 
vom Vermieter zu tragen. Sie müssen die finanziel-
len Bedingungen im Voraus abstimmen und ihre 
Zahlungsfähigkeit nachweisen. 

Zurzeit sind die Mietpreise auf Mallorca 
auf historischem Höchststand. Natürlich hängen 
die Preise, wie überall, von der Größe der Immobi-
lie und ihrer Lage ab. Für eine 3–Zimmer–Wohnung 
(verstehe: 3–Schlafzimmer–Wohnung) im Gross-
raum Palma de Mallorca, Andratx, Calvia und Lluc-
mayor zahlen Sie in jedem Zeitraum etwa 1.500 bis 

3.500 Euro pro Monat. Für einige Dienstleistungen 
(vor allem Wasser und Strom) fallen noch zusätzli-
che Kosten an. 

Wie verläuft der Kauf einer Immobilie auf Mal-
lorca? 

Der erste Schritt vor dem Kauf einer Immobilie be-
steht darin, über die eigenen finanziellen Möglich-
keiten nachzudenken. Wenn Sie nicht über eigene 
Mittel bzw. über die Mittel, aus einer in der Slowa-
kei verpfändeten Immobilie, verfügen und Sie eine 
Hypothek bei einer spanischen Bank beantragen 
möchten, sollten Sie wissen, dass die Bank Ihnen 
als Ausländer eine Hypothek bis zu einem Höchst-
betrag von 60–70 Prozent des von einem Gutach-
ter ermittelten Immobilienpreises gewährt. Alle 
Hypothekenkosten werden in der Regel von der 
Bank übernommen, mit Ausnahme der Kosten für 
den Gutachter. Diese belaufen sich auf etwa 350  – 
1.000 Euro pro Gutachten. Die Gebühr für den Fi-
nanzmakler, wenn Sie seine Dienste in Anspruch 
nehmen, beträgt in der Regel 1 Prozent der gewähr-
ten Hypothek. 
 

 
 

Der zweite Schritt nach der Auswahl 
der geeigneten Immobilie ist der Abschluss eines 
Reservierungsvertrags mit dem Immobilienmakler 
und die Zahlung der Reservierungsgebühr. Diese 
beläuft sich in der Regel auf 10 Prozent des Kauf-
preises. Außerdem gibt es nach spanischem Recht 
mehrere Arten solcher Gebühren (sog. arras) mit 
unterschiedlichen Rechtsfolgen, die auch im Arti-
kel unserer spanischen Kollegen erläutert werden. 
Auch aus diesem Grund ist es unerlässlich, bereits 
bei diesem Schritt einen Anwalt einzuschalten. 

Nicht zu vergessen ist die Beantragung 
einer Ausländer–Identifikationsnummer (NIE) 
(spanische Steuernummer). Ohne diese spanische 
Steuernummer wäre es unmöglich, ein solches 

http://www.roedl.com/insights/spain-real-estate-purchase-tax-non-residents
http://www.roedl.com/insights/spain-real-estate-purchase-tax-non-residents
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Geschäft abzuschließen. NIE wird benötigt, um ein 
Bankkonto zu eröffnen, eine Hypothek aufzuneh-
men, Verträge mit Energieversorgern abzuschlie-
ßen, kurzum für alles, was mit dem Erwerb von Im-
mobilien, aber auch mit dem normalen Alltagsle-
ben auf Mallorca zu tun hat. NIE wird bei der Aus-
länderbehörde beantragt, wo Sie mit genügend 
Vorsprung einen Termin vereinbaren müssen, eine 
kleine Gebühr im Voraus bei der Bank bezahlen 
und dem Antragsformular Ihren Reisepass und 
Ihre Geburtsurkunde in spanischer Sprache beifü-
gen müssen. NIE kann auch bei der spanischen 
Botschaft in der Slowakei beantragt werden. 

Im dritten Schritt ist es unerlässlich, die 
Immobilie mit Hilfe eines Rechtsberaters gründlich 
zu prüfen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn 
es sich um Schwarzbauten handelt, die auf Mal-
lorca keine Seltenheit sind und zu Problemen bei 
der Finanzierung des Kaufs, bei der Renovierung 
der Immobilie bzw. zum Abrissrisiko führen kön-
nen. Probleme können auch entstehen, wenn nur 
ein Teil der Immobilie illegal ist, da dies den Status 
der gesamten Immobilie beeinträchtigt. Zusätzli-
che Baugenehmigungen sind möglich, aber nur 
wenn alles mit dem Baugesetz übereinstimmt. 

Ähnlich wie in der Slowakei ist es not-
wendig, den Grundbuchblatt der Immobilie zu prü-
fen und eine Bescheinigung des Verwalters einzu-
holen, dass keine Zahlungsrückstände bestehen 
(beim Wohnungskauf). Im Rahmen der Prüfung vor 
dem Kauf einer Immobilie auf Mallorca empfehlen 
wir auch die Überprüfung des Energieeffizienz-
Zertifikats. Einige Häuser auf Mallorca sind recht 
alt und können den Energieverbrauch, der durch 
die heutzutage im Haushalt verwendeten Geräte 
erfordert wird, nicht bewältigen. Es empfiehlt sich, 
den Schlussabnahmebescheid ggf. auch die Bau-
genehmigung für die Immobilie und falls Neubau 
gekauft wird auch die Bauherrenhaftpflichtversi-
cherung mit Hilfe eines Anwalts zu prüfen. 

Als nächster Schritt folgt die Unter-
zeichnung des Kautionsvertrags oder direkt des 
Kaufvertrags. Diese sollten von einem Rechtsan-
walt verfasst werden. 

Bis zu diesem Punkt unterscheidet sich 
der Prozess in der Slowakei nicht sehr von dem auf 
Mallorca. 

Der erste grundlegende Unterschied ist 
das Institut der sog. „arras penitenciales“ oder 
Haftgeld/Kaution, auch „arras de desistimiento“ 
genannt. Es besteht in der Übergabe einer Anzah-
lung durch eine Partei an die andere, wobei jede 
Partei vom abgeschlossenen Vertrag zurücktreten 
kann. Im Falle eines Rücktritts seitens der überge-
benden Partei, verliert diese in der Regel ihre An-
zahlung oder die Partei, die sie angenommen hat, 
muss die Anzahlung in doppelter Höhe 

zurückzahlen. Die Höhe einer solchen Kaution be-
trägt in der Regel etwa 10 Prozent des Kaufpreises. 

Der Kaufvertrag muss in Form einer no-
tariellen Urkunde abgeschlossen werden, daher 
müssen Sie auch einen Notartermin vereinbaren. 
Der Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags 
beim Notar ist auch der Zeitpunkt des Übergangs 
des Eigentums an der Immobilie. Dies ist also ganz 
anders als in der Slowakei, wo der Übergang des 
Eigentums mit der Eintragung in das Immobilien-
kataster wirksam wird. Die Notargebühr hängt von 
der Höhe des Kaufpreises ab, beträgt aber nicht 
mehr als einige Prozent des Immobilienpreises. 
Neben der Notargebühr ist zu diesem Zeitpunkt 
entweder Grunderwerbssteuer (ITP) oder Umsatz-
steuer im Falle von Neubauten (21 Prozent) zu ent-
richten. Die Höhe der Grunderwerbsteuer kann auf 
den Balearen bis zu 13 Prozent des Immobilienprei-
ses betragen! Dies ist von Gebietskörperschaft zu 
Gebietskörperschaft in Spanien unterschriedlich. 

Der letzte Schritt bei der Übertragung 
einer Immobilie auf Mallorca ist die Eintragung im 
Grundbuch, das in der Regel anschließend über 
die Änderungen das Katasteramt informiert. Diese 
Eintragung hat jedoch nur deklaratorischen Cha-
rakter. Das Register trägt den Übergang des Eigen-
tums an der Immobilie erst dann ein, wenn der 
Käufer die Grunderwerbssteuer bezahlt hat. Auch 
die amtlichen Gebühren dürfen nicht vergessen 
werden. 

Zusammenfassend lässt sich also sa-
gen, dass Sie beim Kauf einer Immobilie auf Mal-
lorca mit einer nicht unwesentlichen Erhöhung des 
Kaufpreises um zusätzliche Gebühren und Steuern 
rechnen müssen, die bis zu 10–30 Prozent des Im-
mobilienpreises ausmachen können. Manchmal ist 
es möglich, mit dem Verkäufer eine angemessene 
Reduzierung des Kaufpreises und somit die Betei-
ligung an diesen Gebühren auszuhandeln. 
Und was dann? – Steuern und Tod 

Steuern 

Mit dem Kauf der Immobilie ist noch lange nicht 
Schluss. Es gibt viele weitere Verpflichtungen, die 
mit dem Erwerb einer Immobilie auf Mallorca ver-
bunden sind, insbesondere steuerliche Verpflich-
tungen. Wir empfehlen Ihnen daher, frühzeitig ei-
nen Steuerberater vor Ort einzuschalten. 

Zunächst muss der Käufer die Grunder-
werbssteuer (ITP) oder im Falle von Neubauten die 
Umsatzsteuer (IVA) zahlen. Die Grunderwerb-
steuer auf Mallorca kann, wie bereits erwähnt, bis 
zu 13 Prozent des Immobilienpreises betragen. Das 
Äquivalent für Neubauten ist die Zahlung der 
Mehrwertsteuer (aktuell 21 Prozent). 

Der Verkäufer muss ggfs. Einkommens-
teuer auf den Gewinn zahlen. Die Grundlage für 
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ihre Berechnung ist unter anderem der Verkaufs-
preis der Immobilie. 

Der Käufer zahlt dann jährlich Einkom-
menssteuer (IRPF oder IRNR) bezogen auf die Nut-
zung der Immobilie. Ansässige und Nichtansässige 
können unterschiedliche Steuersätze haben.  

Außerdem gibt es eine autonome Ver-
mögenssteuer, sowie eine staatliche Solidaritäts- 
oder Reichensteuer für diejenigen, die über ein 
Vermögen von mehr als 3 Millionen Euro netto ver-
fügen.  

Darüber hinaus fällt eine Grundstücks- 
bzw. Immobiliensteuer (I.B.I.) an. Diese kann sich 
jedes Jahr ändern. Die Grundlage für die Berech-
nung ist der Katasterwert der Immobilie. 

Und nicht zuletzt fällt  – wie bereits 
oben beschrieben – je nach Nutzung der Immobilie 
ggfs. eine Steuer auf Mieteinnahmen an, wenn Sie 
die Immobilie vermieten. Wenn Sie beabsichtigen, 
die Immobilie für die Ferienvermietung anzubieten, 
d. h. für einen Zeitraum von weniger als einem Mo-
nat, können Sie dies auf den Balearen sowie ande-
ren spanischen Gebietskörperschaften nur tun, 
wenn Sie über eine sog. Ferienvermietungslizenz 
(auf Spanisch: licencia de arrendamiento vacacio-
nal/alquiler turistico) verfügen. Solche Lizenzen 
waren nicht billig zu bekommen und die Ausgabe 
weiterer Lizenzen ist zumindest auf den Balearen 
derzeit eingestellt. Daher wird eine Immobilie mit 
einer solchen Lizenz teurer zu erwerben sein. An-
dererseits können Sie im Falle einer Ferienvermie-
tungslizenz eine solche Immobilie für einen Zeit-
raum von weniger als einem Monat anbieten, und 
in der Hochsaison können Sie für eine Woche den 
Preis verlangen, den Sie in den Wintermonaten für 
einen Monat bekommen. 

Tod (Verkauf, Schenkung, Vererbung) 

Wie in der Slowakei stellt sich auch auf Mallorca 
die Frage, wie man die Immobilien im Privateigen-
tum in Zukunft „loswerden“ kann, d.h. welche 
Form am besten geeignet ist. Ist es besser bzw. 
günstiger die Immobilie zu verkaufen? Lohnt sich 
das? Und wenn Sie die Immobilie auf Familienmit-
glieder „umsonst“ übertragen wollen, ist es dann 
besser, sie ihnen zu schenken oder zu warten, bis 
sie sie erben? Machen Sie sich selbst ein Bild. In 
beiden Fällen werden Sie jedoch Steuern nicht ver-
meiden können. 

Wie wir bereits erwähnt haben, ist für 
den Verkauf von Immobilien ein Kaufvertrag in 
Form einer notariellen Urkunde erforderlich. Der 
Verkäufer muss wiederum den Gewinn in Spanien 
besteuern. 

Wie bei einem Verkauf ist auch bei der 
Schenkung von Immobilien ein Vertrag in Form ei-
ner notariellen Urkunde erforderlich. Es ist zu 

beachten, dass der Beschenkte einen geringeren 
Registerschutz genießt als der Käufer, der die Im-
mobilie entgeltlich erwirbt. Außerdem kann der 
Schenker dem Beschenkten im Schenkungsver-
trag Bedingungen auferlegen. Auch bei einer 
Schenkung werden Sie Steuern (Gewinnsteuer, 
Schenkungssteuer, etc.) nicht vermeiden können. 

Die Erbfolge ist ein kompliziertes 
Thema, vor allem wenn ein internationaler Aspekt 
im Spiel ist. Hier sollte unbedingt ein Anwalt ein-
geschaltet werden. In der Regel unterliegen diese 
Angelegenheiten jedoch dem Recht des Ortes, an 
dem der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Das Recht des 
Staates, dessen Staatsangehörigkeit der Erblasser 
besaß, ist nur dann anwendbar, wenn der Erblas-
ser dies im Testament ausdrücklich bestimmt hat. 
Wie in der Slowakei ist für ein Testament eine no-
tarielle Urkunde empfehlenswert, aber nicht erfor-
derlich. 

Aus steuerlicher Sicht kann sich die 
Erbfolge nach dem Recht eines anderen Staates 
oder einer anderen autonomen Region richten. Wir 
empfehlen Ihnen daher, sich von einem Steuerbe-
rater beraten zu lassen. Allerdings wurden in letz-
ter Zeit einige Entlastungen in Bezug auf die Erb-
schaftssteuer gewährt, die in dem Artikel unserer 
spanischen Kollegen näher erläutert werden. 

„Die wichtigste Neuigkeit ist die Ab-
schaffung der Erbschaftssteuer auf den Balearen 
zwischen Eltern und Kindern, Enkeln und Großel-
tern sowie zwischen Ehegatten, sowohl im Todes-
fall als auch bei Erbschaften zu Lebzeiten durch 
Erbverträge. Das bedeutet eine 100 Prozentige Re-
duzierung der Steuerschuld auf den Balearen. Für 
Geschwister, Onkel, Tanten sowie Neffen und 
Nichten wurde eine Entlastung von 50 Prozent ein-
geführt.“ 

Die Immobilie kann auch in eine Gesell-
schaft eingebracht werden. Auch hierzu ist eine 
notarielle Urkunde unerlässlich. Sofern die Immo-
bilie als Sacheinlage eingebracht wird, ist ein 
Wertgutachten erforderlich. 

Um sicherzustellen, dass Ihr Immobi-
lienkauf bzw. Investition reibungslos verläuft und 
Sie auf eine oder andere Weise in den Genuss des 
Eigentums kommen, empfehlen wir Ihnen in jedem 
Fall, erfahrene Immobilienmakler, sorgfältige An-
wälte und Steuerberater sowie eventuell Hypothe-
kenexperten mit guten Bankkontakten in den 
Kaufprozess einzubeziehen. Diese Fachleute und 
ihre Dienste werden für eine reibungslose und si-
chere Transaktion sorgen. Unabhängig davon, ob 
Ihre Motivation eine Investition oder das Leben auf 
Mallorca ist, können Sie davon überzeugt sein, 
dass sich eine Investition trotz der oben erwähnten 
steuerlichen Verpflichtungen lohnt. Mit aller 

http://www.roedl.com/insights/spain-balearic-islands-eliminate-inheritance-and-gift-tax
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Vorsicht kann eine solche Investition als vernünf-
tig angesehen werden. 

Was spricht für eine Investition auf Mallorca? 

Mallorca bietet mehr als 300 Sonnentage im Jahr, 
so dass Sie das ganze Jahr über den Großteil Ihrer 
Zeit und Ihres Lebens im Freien verbringen können 

– ob Sie nun Golf spielen, Rad fahren, Tennis spie-
len, am Strand spazieren oder in den Bergen wan-
dern oder sich im Meer abkühlen wollen. Die Ge-
sundheitsversorgung auf Mallorca ist auf hohem 
Niveau. Die Küche ist meist ein kulinarisches Er-
lebnis und der Wein ist großartig. Grund genug, um 
über Investition in eine Immobilie an diesem Ort 
ernsthaft nachzudenken. Wenn Sie die Immobilie 
nicht selbst nutzen, wird der konstante und von 

Jahr zu Jahr steigende Zustrom von Touristen dafür 
sorgen, dass sich diese Investition lohnt. 

Und wir von Rödl & Partner Bratislava 
helfen Ihnen dabei gerne in Zusammenarbeit mit 
unseren hervorragenden und erfahrenen Kollegen 
in 3 Rödl & Partner Büros in Spanien (Barcelona, 
Madrid und Mallorca). 

Kontakt für weitere Informationen 

 

Silvia Nipčová 
Associate Partner 
Rechtsanwältin (Slowakei) 
T +421 2 5720 0400 
silvia.nipcova@roedl.com 
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